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B.5. Verordnung: Vorgezogene Lenkberechtigung für die Klasse B 
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Verkehr über die vorgezogene Lenkberechtigung für die Klasse B 

(FSG-VBV) 
 

BGBl. II Nr. 54/1999 
idF 
BGBl. II Nr. 52/2001 

BGBl. II Nr. 496/2002 
BGBl. II Nr. 489/2013 
BGBl. II Nr. 76/2020 

 
Auf Grund des § 19 Abs. 10 des Führerscheingesetzes, BGBl. I Nr. 120/1997, 

idF BGBl. I Nr. 94/1998 wird verordnet: 
 
 
 

§ 2 Abs. 4 hat zu lauten: 
 

(4) Zusätzlich zu der in Abs. 1 genannten Schulung ist vor Beginn der Ausbil- 
dungsfahrten eine theoretische Einweisung gemeinsam mit zumindest einem 
Begleiter und dem Ausbildner gemäß § 7 in der Dauer von einer Unterrichtseinheit 
durchzuführen. 



Ergänzungsblätter 
 
 

§ 4 hat zu lauten: 
 

§ 4. (1) Nachdem vom Bewerber mindestens 1 000 km im Zuge von Aus- 
bildungsfahrten zurückgelegt worden sind, haben sich der Bewerber und der oder 
ein Begleiter einer begleitenden Schulung durch einen Ausbildner gemäß § 7 zu 
unterziehen. Diese umfaßt 

1. die Durchführung einer Ausbildungsfahrt in der Dauer von einer Unter- 
richtseinheit, wobei der oder ein Begleiter neben dem Bewerber sitzt, 

2. ein individuelles Gespräch des Ausbildners gemäß § 7 mit dem Bewerber 
und dem oder einem Begleiter in der Dauer von einer Unterrichtseinheit 
über die Erkenntnisse der Ausbildungsfahrten, wobei jedenfalls das Thema 
Geschwindigkeit und Blicktechniken (bisherige persönliche Erfahrungen, 
Analysen von Gefahrenschwerpunkten, Konsequenzen, Erkenntnisse und 
Vorsätze) ausführlich besprochen werden muß. 

(2) Nach der begleitenden Schulung gemäß Abs. 1 und weiteren mindestens 
1 000 km im Zuge von Ausbildungsfahrten haben sich der Bewerber und der oder 
ein Begleiter einer weiteren begleitenden Schulung durch einen Ausbildner gemäß 
§ 7 zu unterziehen. Diese umfaßt 

1. die Durchführung einer Ausbildungsfahrt in der Dauer von einer Unter- 
richtseinheit, wobei der oder ein Begleiter neben dem Bewerber sitzt. 

2. ein individuelles Gespräch des Ausbildners gemäß § 7 mit dem Bewerber 
und dem oder einem Begleiter in der Dauer von einer Unterrichtseinheit 
über die Erkenntnisse der Ausbildungsfahrten, wobei jedenfalls das Thema 
Partnerkunde und Gefahrenlehre (bisherige persönliche Erfahrungen, Ana- 
lysen von Gefahrenschwerpunkten,  Konsequenzen,  Erkenntnisse und 
Vorsätze) ausführlich besprochen werden muß. 

 
 

§ 5 hat zu lauten: 
 

§ 5. Nach mindestens 3000 gefahrenen Kilometern hat der Bewerber die prakti- 
sche Perfektionsschulung aus Anlage 10c der KDV 1967 zu absolvieren. Diese 
umfasst Schulfahrten in der Dauer von insgesamt drei Unterrichtseinheiten, in 
deren Rahmen der komplette Prüfungsablauf der praktischen Fahrprüfung in der 
Dauer von 25 Minuten zu simulieren ist und jedenfalls eine Autobahnfahrt enthal- 
ten sein muss. Der, ein oder die Begleiter ist (sind) berechtigt, an der praktischen 
Perfektionsschulung teilzunehmen. 



Ergänzungsblätter 
 
 

§ 6 hat zu lauten: 
 

§ 6. Der Begleiter hat dafür zu sorgen, daß bei Ausbildungsfahrten vorne und 
hinten am Fahrzeug eine Tafel mit der Aufschrift „L 17” in vollständig sichtbarer 
und gut lesbarer und unverwischbarer weißer Schrift auf blauem Grund sowie eine 
Tafel mit der vollständig sichtbaren und dauernd gut lesbaren und unverwischba- 
ren  Aufschrift  „Ausbildungsfahrt”  angebracht  ist.  Die  Tafel  mit  der  Aufschrift 
„L 17“ hat eine Höhe und eine Länge von jeweils 160 mm. Die Höhe der Aufschrift 
muss den Abmessungen der Anlage 10 lit. b KDV 1967 entsprechen und so gestal- 
tet sein, dass eine ausreichende Erkennbarkeit gegeben ist. Wahlweise ist es auch 
zulässig, das bei Ausbildungsfahrten verwendete Kraftfahrzeug mit einer Tafel für 
Übungsfahrten gemäß § 122 Abs. 7 KFG 1967 zu kennzeichnen. 

 
 

§ 8 Abs. 4 wird angefügt: 
 

(4) § 2 Abs. 4, § 4 Abs. 1 und, 2, § 5 und § 6 jeweils in der Fassung BGBl. II Nr. 
76/2020 treten nach Ablauf des Tages der Kundmachung dieser Verordnung in 
Kraft. Vorhandene Tafeln gemäß § 6, die bisher zur Kennzeichnung der Fahrzeuge 
verwendet wurden, dürfen weiterverwendet werden. 
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